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RATENANSUCHEN 

NACHKAUF VON VERMINDERTEN ANWARTSCHAFTEN 
Ab dem 50. Lebensjahr 

 
An die 

Ärztekammer Salzburg 

Wohlfahrtsfonds 

Faberstraße 10 

5020 Salzburg 

 

Sie können den Antrag gerne eingescannt via Email (wff@aeksbg.at) übermitteln 

 

 

Antragssteller/in  

 
Titel und Nachname  

Vorname  

Straße   

PLZ und Ort  

Sozialversicherungsnummer 

bzw. Geburtsdatum 

 

Telefonnummer  

Email  

 

Antrag aufgrund folgender berücksichtigungswürdigender Umstände: 
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Beginn 

 
Hinweis: das Ende der Ratenvereinbarung ist auch der Fälligkeitstermin der letzten Rate, die 

Fälligkeitstermine der vorangehenden Raten liegen jeweils am Ende der Perioden  

 

Ratenvereinbarungen für den Nachkauf von verminderten Anwartschaften sind gem. §§ 28 und 29 der 

Satzung erst ab Vollendung des 50. Lebensjahres möglich. 

 
Beginn Ratenvereinbarung 

(immer Monatserster!) 

 

 

Dauer der Ratenvereinbarung (bitte eine Auswahlmöglichkeit ankreuzen) 

 

 

  12 Monate 

 

  24 Monate 

   

  36 Monate 

 

  48 Monate 

 

  60 Monate 

   

   

Einbehalt durch (bitte eine Auswahlmöglichkeit ankreuzen) 

 
 Abzug durch Dienstgeber (bei monatlicher Ratenzahlung) 

 Abzug durch ÖGK (bei monatlicher Ratenzahlung) 

 monatliche SEPA Lastschrift-Mandat  

(wenn o.a. Zahlungsarten nicht möglich sind – es werden somit alle WFF Beiträge 

mittels SEPA eingezogen)  

 
 

 

Wird eine bewilligte Ratenzahlung nicht termingerecht geleistet, tritt sofortige Fälligkeit des 

gesamten aushaftenden Betrages ein (§ 13 Beitragsordnung). 

 

Ich werde jede Veränderung der genannten Umstände dem Wohlfahrtsfonds der Ärztekammer für 

Salzburg unverzüglich bekannt geben. Ich bestätige die Richtigkeit und Vollständigkeit meiner 

Angaben. 

 

 

 

 

 

________________________________   ___________________________________ 

Ort und Datum      Unterschrift des Antragsstellers  
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Relevante Satzungsbestimmungen 

 
§ 28 Umlageverfahren: Grundleistung 

 
(5) Anwartschaften werden wie folgt erworben:  

Für jedes Beitragsjahr, für das der volle Richtbeitrag gem. § 3 der BO geleistet wird, wird eine Anwartschaft auf 3 % der 
Grundleistung gemäß § 28 Abs. 2 erworben. Erreichen im Einzelfall die Fondsbeiträge, aus welchem Grund immer, nicht 
den Richtbeitrag, wird die Anwartschaft für das betreffende Jahr in dem der geringeren Beitragsleistung entsprechenden 
Verhältnis vermindert erworben. Überschreiten die gezahlten Fondsbeiträge den Richtbeitrag, wird der überzahlte Betrag 
als Guthaben entweder mit künftigen Beitragsforderungen des Fonds gegenüber dem Fondsmitglied verrechnet oder über 
Verlangen des Fondsmitgliedes zurückgezahlt. Die Anwartschaft wird mindestens auf 3 Nachkommastellen ermittelt. 

 
(6) Fondsmitglieder, die ihren ärztlichen Beruf im Bundesland Salzburg ausüben, sind spätestens mit Vollendung ihres 50. 

Lebensjahres verpflichtet, jene Anwartschaften nachzukaufen, die sie für Zeiten der ärztlichen Tätigkeit im Bundesland 
Salzburg bis zum 50. Lebensjahr nicht erworben hatten. Pro Kalenderjahr werden die Fehlbeträge zum jeweiligen 
Richtbeitrag gem. BO § 3 in Anwartschaften umgerechnet. Maßgeblich ist der Richtbeitrag des Kalenderjahres der 
Entrichtung, höchstens jedoch der Richtbeitrag des Kalenderjahres, in dem das 50. Lebensjahr vollendet wird. Der so 
ermittelte Nachzahlungsbetrag ist zur Gänze oder bei Nachzahlung nach Vollendung des 50. Lebensjahres über Ansuchen 
des Fondsteilnehmers in Raten (§ 21 der Satzung in Verbindung mit § 13 der Beitragsordnung) zu entrichten. Die durch die 
Nachzahlung erworbenen Anwartschaftsprozentpunkte werden den bereits vorhandenen Anwartschaftsprozentpunkten 
hinzugerechnet. 
 

(7) Bei Geburt werden beitragsfreie Anrechnungen wie folgt gewährt: 
 

1. Über Antrag werden weibliche Fondsteilnehmerinnen je Kind für die Dauer von 6 Monaten, berechnet ab Beginn der im 
Mutterschutzgesetz definierten Mutterschutzzeiten, von der Beitragsleistung gemäß § 2 Abs. 1 der BO befreit, unter 
Anrechnung der Anwartschaftspunkte für die Grundleistung gem. § 4 Abs. 3 und der fiktiven Anwartschaften der 
Zusatz-Ergänzungsleistung gem. § 5a Abs. 2 der Beitragsordnung. 
 

2. Über Antrag werden Fondsteilnehmer, für die Dauer von maximal 24 Monaten je Kind, für Zeiten des Mutterschutzes 
und der Karenz im Sinne der Bestimmungen des Mutterschutzgesetzes sowie des Väter-Karenzgesetzes, von der 
Beitragsleistung gemäß § 2 Abs. 1 der BO befreit, unter Anrechnung der Anwartschaftspunkte für die Grundleistung 
gem. § 4 Abs. 3 und der fiktiven Anwartschaften der Zusatz-Ergänzungsleistung gem. § 5a Abs. 2 der Beitragsordnung, 
sofern das Vorliegen folgender Voraussetzungen zeitnah nachgewiesen werden kann: 

 
a) Inanspruchnahme „Papa-Monat“ gem. § 1a Abs. 1 Väter-Karenzgesetz; 
b) Bezug von Kinderbetreuungsgeld gem. Kinderbetreuungsgeldgesetz (KBGG) oder  
c) Dauervertretung in der Ordination bzw. eine befristete Teilung einer Vertragsarztstelle zur 

Kinderbetreuung. 
 

Sind beide Elternteile Fondsteilnehmer, kommen obige Bestimmungen je Kind nur einmal zur Anwendung, wobei jedoch 
die Aufteilung der 24 Monate je Kind unter den beiden Fondsteilnehmern diesen offen steht.
 

§ 29 Kapitaldeckungsverfahren: Zusatzleistung 

 
(1) Die Leistungen aus dem Kapitaldeckungsverfahren sind 

 
1. Zusatzleistung (§ 5 BO); 
2. Zusatz-Ergänzungsleistung (§ 5a BO); 
3. Zusatzleistung Beitrag II (§ 5b BO). 

 
 

(5) Fondsmitglieder, die ihren ärztlichen Beruf im Bundesland Salzburg ausüben, sind spätestens mit Vollendung ihres 50. 
Lebensjahres verpflichtet, jene Anwartschaften nachzukaufen, die sie für Zeiten der ärztlichen Tätigkeit im Bundesland 
Salzburg bis zum 50. Lebensjahr nicht erworben hatten. Pro Kalenderjahr werden die Fehlbeträge der Zusatz-
Ergänzungsleistung gem. Abs. 1 Z. 2 zum jeweiligen Richtbeitrag gem. BO § 3 in fiktive Anwartschaften umgerechnet. 
Maßgeblich ist der Richtbeitrag des Kalenderjahres der Entrichtung, höchstens jedoch der Richtbeitrag des 
Kalenderjahres, in dem das 50. Lebensjahr vollendet wird. Der so ermittelte Nachzahlungsbetrag ist zur Gänze oder bei 
Nachzahlung nach Vollendung des 50. Lebensjahres über Ansuchen des Fondsteilnehmers in Raten (§ 21 der Satzung in 
Verbindung mit § 13 der Beitragsordnung) zu entrichten. Die durch die Nachzahlung erworbenen fiktiven 
Anwartschaftsprozentpunkte werden den bereits vorhandenen fiktiven Anwartschaftsprozentpunkten hinzugerechnet. 
Die durch die Nachzahlung erworbenen Beiträge werden den Kapitalkonten zugebucht. Ein Nachkauf für die 
Beitragsbestandteile Zusatzleistung (§ 5 BO) und Zusatzleistung Beitrag II (§ 5b BO) ist nicht vorgesehen. 
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